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RS OGH 1988/4/20 3Ob11/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1988

Norm

EO §216 I

EO §231

Rechtssatz

Im Fall der Verweisung von Widersprüchen auf den Rechtsweg ist bei der Meistbotsverteilung zunächst auf keinen der

erhobenen Widersprüche Rücksicht zu nehmen und so vorzugehen, als wäre kein Widerspruch erhoben. Dem Ergebnis

der Widerspruchsprozesse bleibt dann die Berichtigung der Zuweisungen vorbehalten.
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